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»Oktoberrevolution«; nach Gregorianischem Ka-
lender am 7. November), der Einsetzung des 
»Rates der Volkskommissare« als Regierung und 
den beiden programmatischen Dekreten (»Über 
den Frieden« und »Über den Boden«) ergriffen 
die Bolschewiki in Rußland die Macht und be-
haupteten sie: Die verfassunggebende Versamm-
lung, in der die konkurrierende »Sozialrevolutio-
näre Partei« über die Mehrheit verfügte, wurde 
Anfang Januar 1918 auseinandergetrieben.

Mit dem Frieden von Brest-Litowsk im März 
1918 schied Rußland aus dem Ersten Weltkrieg 
aus. Unter den Bolschewiki, die jetzt nicht mehr 
als »Sozialdemokratische Arbeiterpartei«, son-
dern als »Kommunistische Partei« firmierten, war 
dieser einer Kapitulation gleichkommende Frie-
densvertrag umstritten. Mit dem im Frühsommer 
1918 in Gang gesetzten Bürgerkrieg konnten die 
Bolschewiki ihre Stellung festigen und ausbauen. 
Erfolgsfaktoren waren die effektiv operierende, 
von Leo Trotzki unter Rückgriff auf zaristische 
Offiziere aufgebaute Rote Armee sowie die Unei-
nigkeit der Gegner. Zudem ließ die kommunisti-
sche Führung sämtliche nichtbolschewistischen 
Akteure konsequent bekämpfen, wandte also 
auch nach innen ein konsequentes Freund-Feind-
Schema an.

Bezüglich der Ziele der Bolschewiki konnte 
sich die Bilanz sehen lassen. Das Baltikum blieb 
zwar für Rußland vorerst verloren, Polen und 
Finnland hatten die staatliche Souveränität er-
langt. Aber ansonsten, so der Osteuropa-Histo-
riker Manfred Hildermeier, »sammelten die Bol-
schewiki im Laufe des Bürgerkrieges alle Territo-
rien wieder ein, die sich aus der großrussischen 
Hegemonie gelöst hatten. Die nationale Emanzi-
pation, die 1917 kaum weniger Triumphe gefei-
ert hatte als die soziale, wurde annulliert.«

Die »Annullierung« erfolgte nicht, weil die 
Selbständigkeitsbestrebungen aufgegeben wor-
den wären, sondern weil erfolgreich vermittelt 
werden konnte, daß diese gerade an der Seite des 
von den Bolschewiki beherrschten Sowjetruß-
lands umgesetzt werden könnten. Dessen Füh-
rer, Wladimir Iljitsch Lenin, hatte die theoreti-
sche Grundlage geschaffen, um die nationalen 
Bewegungen der marxistischen und damit seiner 
eigenen Ideologie dienstbar zu machen – unter 

Große Feier- und Gedenktage in der Sowjet
union wurden zur Erinnerung an die Oktober-
revolution 1917 oder später anläßlich des Sie-
ges im Zweiten Weltkrieg 1945 zelebriert, letz-
terer wird bis heute begangen. Der Gründungs-
tag des Staates, der »Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken«, hingegen spielte im öffentli-
chen Gedächtnis eine nachgeordnete Rolle. Mag 
sein, daß die Vorgänge des 30. Dezember 1922 
zu wenig Potential für eine publikumswirksame 
und heldenschwere Präsentation im Dienste der 
Identifikation mit dem sozialistischen Staat be-
reit hielten, dennoch beginnt die Geschichte der 
UdSSR formell mit diesem Tag und nicht bereits 
1917, wie gern und erfolgreich suggeriert wurde. 
Zunächst handelte es sich um vier »Sozialisti-
sche Sowjetrepubliken«, die sich zur Union zu-
sammenschlossen – Rußland, die Ukraine, Weiß-
rußland sowie die Transkaukasische Föderation, 
bestehend aus Aserbaidschan, Armenien und 
Georgien. Spitzfindige weisen gern darauf hin, 
daß bereits der Name des Staatsgebildes – So-
wjetunion – von Anfang an im Widerspruch zu 
seiner Verfaßtheit stand, denn nicht basisdemo-
kratische Räte, Sowjets, waren bestimmend, son-
dern allein die Spitzen der Kommunistischen Par-
tei. Unionsrepubliken wie Usbekistan, Turkme-
nistan, Tadschikistan und Kirgistan kamen bald 
hinzu, Umstrukturierungen fanden statt, von 
1956 bis zur Auflösung der Sowjetunion gab es 
15 Unionsrepubliken, wozu auch die im Zuge 
des Zweiten Weltkrieges vereinnahmten balti-
schen Staaten zählten, die mit dem Ende des Za-
renreichs Selbständigkeit erlangt hatten.

In Form der Sowjetunion hatten die Bolsche-
wiki das zerfallene Zarenreich unter ihrer Herr-
schaft bemerkenswert zielstrebig und rasch wie-
derhergestellt, wenn auch nicht in der ursprüng-
lichen Ausdehnung. Der Zerfall hatte mit der Fe-
bruarrevolution von 1917 und der erzwungenen 
Abdankung Nikolaus’ II. begonnen. Die provi-
sorische Regierung war kaum durchsetzungsfä-
hig, den fatalen wirtschaftlichen Entwicklungen 
konnte sie nichts entgegensetzen und über allem 
lastete zudem der für Rußland wenig vorteilhaft 
verlaufende Erste Weltkrieg. Die zum Reich ge-
hörenden Nationen, die Binnenkolonien, lösten 
sich. Mit dem Putsch vom 25. Oktober 1917 (der 
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ein »Nationalitätenrat«, der von den Unionsre-
publiken und den innerhalb dieser bestehenden 
Autonomen Republiken sowie Autonomen Re-
gionen beschickt wurde, neben dem »Unions-
rat« eine zweite Kammer. In der Praxis wurde 
von Moskau aus regiert. So übertrug man etwa 
die Institution des »Rates der Volkskommissare« 
von der Ebene Sowjetrußlands auf die Unions-
ebene. Die Bolschewiki, die andere Parteien ver-
boten und selbst innerparteiliche Opposition un-
terdrückten, ignorierten die bestehenden födera-
len Strukturen in politischer Hinsicht. Dennoch 
wurde zunächst – einhergehend mit der in der 
wirtschaftlich zerrütteten Sowjetunion in Gang 

gesetzten »Neuen Ökonomischen Politik«, die 
im kleinen Rahmen Privatbesitz zuließ und auf 
marktkonformen Grundlagen stand – die kultu-
relle Entfaltung der Nationen ausdrücklich er-
möglicht. Mit dem Kurswechsel Ende der 1920er 
Jahre, dem beginnenden »Stalinismus«, wurde 
dies allerdings wieder erheblich eingeschränkt.

Bis zur Auflösung der UdSSR mit dem Ende 
des Jahres 1991 blieb die 1922 geschaffene fö-
derale Struktur, trotz aller Unterdrückung von 
Eigenmächtigkeiten, erhalten. Die unterbliebene 
Eingliederung, wie sie Stalin vorgeschwebt hatte, 
erleichterte die Konstituierung unabhängiger 
Staaten. Parallelen der Selbständigkeitsbestre-
bungen der einzelnen Nationen zum Zerfalls-
prozeß des Jahres 1917 sind unverkennbar. Of-
fenbar erhalten geblieben ist die Perspektive der 
russischen Führung, die unabhängig von der po-
litischen Ausrichtung die Gesamtheit des unter 
der Zarenherrschaft entstandenen Reiches im 
Blick hat.  

zeitweiliger Hintanstellung des Internationalis-
mus. Wie sich die einzelnen Nationen dem Sozia-
lismus näherten, sollte demnach jede für sich ent-
scheiden – dies sei im Zusammenhang mit dem je-
weiligen sozioökonomischen Entwicklungsstand 
zu sehen. Nur die Notwendigkeit der Annähe-
rung an sich stand jenseits aller Zweifel; diese 
war, Lenins Verständnis nach, historisch bedingte 
Gesetzmäßigkeit. Folgerichtig schufen die Bol-
schewiki als neue Behörde auch ein »Volkskom-
missariat für Nationalitätenfragen«.

Die Integration der »wieder eingesammel-
ten Territorien« regelte Sowjetrußland zunächst 
mittels Verträgen. Der erste wurde im Septem-
ber 1920 mit dem – praktisch eroberten – Aser-
baidschan geschlossen. Militärangelegenheiten 
und Finanzielles sollten in die Zuständigkeit des 
größeren Vertragspartners fallen. Entsprechende 
Verträge mit der Ukraine und Weißrußland folg-
ten wenige Monate später, andere kamen hinzu. 
Konfliktpotential gab es allerdings reichlich, das 

– offensichtliche – Bemühen der Bolschewiki um 
einen sozialistischen Gesamtstaat kollidierte im-
mer stärker mit den Unabhängigkeitsvorstellun-
gen der Nationen. In Mittelasien etwa kam es zu 
Partisanenbewegungen.

Mit dem Ende des Bürgerkrieges und ange-
sichts der unbefriedigenden Akzeptanz der Ver-
träge erstrebten die Bolschewiki eine andere, ab-
schließende Lösung im Verhältnis zu den nichtrus-
sischen Nationen. An die Spitze der entsprechen-
den Kommission wurde Josef Stalin gestellt, der 
seinerseits wenig von einem tatsächlichen Födera-
lismus hielt und eine Eingliederung der Gebiete in 
den sowjetischen Staat zu forcieren gedachte. Dies 
stieß auf den vehementen Widerspruch Lenins, der 
eine Union von zumindest per Vereinbarung er-
kennbar gleichberechtigten Republiken anstrebte. 
In diesem Sinne erfolgte am 30. Dezember 1922 
die Gründung der Sowjetunion.

Lenin forderte im Anschluß, die Regelungen 
zugunsten der Autonomie der Einzelstaaten zu er-
weitern, etwa mit eigenständigen diplomatischen 
Vertretungen. Maßgeblich waren hier für ihn die 
großen Dimensionen der von ihm angenomme-
nen weltgeschichtlichen Mission, seine Sorge, daß 
das Ansehen des Kommunismus »auch nur durch 
die kleineste Grobheit und Ungerechtigkeit« ge-
genüber den »eigenen nichtrussischen Völkern« 
verletzt werde. Lenin, gesundheitlich stark ge-
schwächt, konnte seine Auffassungen nicht mehr 
nachdrücklich selbst vertreten. Daß der Zusam-
menschluß ansonsten eine andere Ausgestaltung 
angenommen hätte, liegt zumindest im Rahmen 
des Möglichen. Stalin, der das neugeschaffene 
Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen 
Partei übernahm, positionierte sich bereits als 
Nachfolger. Folgenlos blieb Lenins Mahnung an 
den XII. Parteitag zum Jahreswechsel 1922 / 23, 
daß Stalin »eine unermeßliche Macht in seinen 
Händen konzentriert« und daß er es nicht immer 
verstehen werde, »von dieser Macht vorsichtig 
genug Gebrauch zu machen«.

In Kraft getreten ist die erste Verfassung der 
Sowjetunion am 31. Januar 1924. Im »Zentralen 
Exekutivkomitee des Sowjets der UdSSR« bildete 

Staatswappen der Sowjetunion, eingeführt am 22. Sep-
tember 1923. Anfangs hatte es je drei Windungen des 
roten Bandes auf jeder Hälfte des Ährenkranzes. Auf 
je einer Windung stand der Text des Aufrufes aus dem 
Manifest der Kommunistischen Partei: »Proletarier aller 
Länder vereinigt euch!«, übersetzt ins Russische und 
weitere Sprachen.


